
Verordnung
des Gemeinderates der Gemeinde Maria Rain vom 12. Mai 2022, Zahl A-2022-1147-00215 mit der ein 
Wasseranschlussbeitrag ausgeschrieben wird (Wasseranschlussbeitragsverordnung 2022)

Gemäß der §§ 10 und 13 des Gemeindewasserversorgungsgesetzes 1997 - K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997, 
zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 64/2021 wird verordnet:

§ 1 
Ausschreibung und Geltungsbereich

(1) Zur Deckung der Kosten der Errichtung der Gemeindewasserversorgungsanlage MARIA RAIN 
wird ein Wasseranschlussbeitrag (Ergänzungsbeitrag, Nachtragsbeitrag) ausgeschrieben. 

(2) Diese Verordnung gilt für den, mit Verordnung des Gemeinderates vom 07. März 2006, Zahl: 
92/1/2006-I, zuletzt geändert mit Verordnung des Gemeinderates vom 27.05.2021 Zahl A-2021-1147-
00256, festgelegten Versorgungsbereich der Gemeindewasserversorgungsanlage MARIA RAIN.

§ 2 
Abgabenschuldner

(1) Zur Entrichtung des Wasseranschlussbeitrages sind die Eigentümer der an die 
Gemeindewasserversorgungsanlage anzuschließenden Grundstücke oder Bauwerke verpflichtet. 

(2) Der Grundstückseigentümer haftet, sofern er nicht selbst Abgabenschuldner ist, für den 
Wasseranschlussbeitrag mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand. 

§ 3 
Beitragssatz

Der Beitragssatz beträgt je Bewertungseinheit inkl. 10 % Mehrwertsteuer, 

bis 31. Dezember 2022 € 3.500,00
ab 01. Jänner 2023 € 3.727,50
ab 01. Jänner 2024 € 3.969,80

§ 4
Wirksamkeitsbeginn

(1) Diese Verordnung tritt entsprechend dem § 15 K-AGO mit Ablauf des Tages der Freigabe zur 
Abfrage im elektronisch geführten Amtsblatt der Gemeinde (§ 80a K-AGO) unter der Internetadresse der
Gemeinde in Kraft.

(2) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 
24. November 2016, Zahl 57/2016 außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Franz RAGGER
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